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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1995

Norm

StPO §352 ff

Rechtssatz

Nicht bloß der Ausspruch über die Strafe ist der materiellen Rechtskraft teilhaft, sondern ebenso auch der

Schuldspruch, daß also der Angeklagte (Beschuldigte) habe die darin angeführte Tat und damit die dort bezeichnete

strafbare Handlung begangen hat.
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